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Nr. 7

Information zur Verwendung der Verpflichtungserklärung zur Zahlung eines Verfallbetrages gem.
Art. 5 der Verordnung (EWG) Nr. 2220/85 (siehe Verlautbarungsblatt 26. Stück für den Bereich

pflanzliche Erzeugnisse, vom 10.12.1999)

Für den Verzicht auf Leistung einer Sicherheit gelten folgende Grenzbeträge:

- Lizenzen und/oder Bescheinigungen für Nicht Anhang I Waren bis zu 100 EUR *)

- Beihilfen/Intervention/Sonstiges weniger als 500 EUR

In diesen Fällen ist ein Zahlungsversprechen gem. dem verlautbarten Formblatt abzugeben.

Daher ist ab 20.01.2000 darauf zu achten, dass für Lizenzanträge über 100 EUR eine Sicherheit zu leisten

ist.

*) gilt jedoch ausschließlich für österr. Antragsteller
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Nr. 8

Informationsmaterial Lizenzen – Marktordnung Obst/Gemüse und Verarbeitungserzeugnisse-
Abänderung

(6) Pilze der Gattung Agaricus aus best. Ursprungsländern

Verordnung (EG) Nr. 2125/95 der Kommission vom
06.09.1995 zur Eröffnung und Verwaltung von

Zollkontingenten für Konserven von Pilzen der Gattung
Agaricus

Warenart: Pilze der Gattung Agaricus

KN-Code: 0711 90 40 2003 10 20 2003 10 30

0711 90 60 (nur Polen)

Ursprungsland: Bulgarien, Rumänien, Polen, China, and. Länder

Zollsatz: China, and. Länder:

0711 90 40: 12 %

2003 10 20/ 2003 10 30: 23 %

Bulgarien, Polen, Rumänien:

0711 90 40: 8,4 %

2003 10 20/ 2003 10 30: 8,4 %

Polen:

0711 90 60: 8,4 %

Antragstellung: lfd.

(für neue Importeure vom 01.01. – 14.10.2000

ausgesetzt)
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Sonderbestimmungen zum

Lizenzantrag:

• FELD 8 (Ursprungsland) = Angabe des Landes und

verbindlich JA ankreuzen

• KN-Code Änderung möglich

• Bei Ursprung Polen, Bulgarien, Rumänien

Warenverkehrsbescheinigung EUR1 bei

Zollabfertigung

• Rücksendung der Lizenz innerhalb von 45 Tagen

nach Ablauf der Gültigkeit

China und and. Länder:

• FELD 20 (Besondere Angaben) = „Lizenz beantragt

gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a) der

Verordnung (EG) Nr. 2125/95“ oder „Lizenz

beantragt gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe b)

der Verordnung (EG) Nr. 2125/95“

Antragsmenge: alle Ursprungsländer außer Polen, Bulgarien oder

Rumänien:

1. traditioneller Importeur:

pro Halbjahr höchstens 75 % des Jahresdurchschnitts

der 3 vorangegangenen Kalenderjahre (ohne Polen,

Rumänien, Bulgarien)

2. neuer Importeur:

pro Halbjahr höchstens 8 % der zugeteilten Menge

gem. Art. 4 Abs. 1 Buchstabe b)

Ursprungsländer Polen, Bulgarien oder Rumänien:

max. die offene Menge

Sicherheit: 0711 90 40/ 0711 90 60: 2,4 €/100 kg

2003 10 20/ 2003 10 30: 2,9 €/100 kg

Toleranz: +5/-5%

(Präferenzregelung ausschließlich gem. Art. 45 der

Verordnung [EG] Nr. 3719/88 auf die in den Feldern 17

und 18 der Lizenz genannte Menge anwendbar)

Ausstellung der Lizenz: am 5. Arbeitstag nach dem Tag der Antragstellung

Gültigkeit der Lizenz: 9 Monate, jedoch max. bis 31.12.
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Diese Verlautbarung ist auch auf der Webseite

der Agrarmarkt Austria (www.ama.at) im Internet verfügbar.

Impressum:
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Bezugsanmeldung: Bezugsanmeldungen werden vom GB I/Abt.3, Telefon (01) 331 51-143
entgegengenommen.
Als Bezugsanmeldung gilt die Überweisung auf das Konto Nr. 
20-00.106.575, BLZ 31000, bei der Raiffeisenzentralbank Österreich AG. Die
Bezugsanmeldung gilt für das gesamte Kalenderjahr.

Bezugspreis: Der Bezugspreis des Verlautbarungsblattes der AMA für den Bereich
pflanzliche Erzeugnisse beträgt für das Kalenderjahr 2000 öS 700,00. Alle
Beträge, die die AMA für das Verlautbarungsblatt einhebt, unterliegen nicht
der Umsatzsteuer. Die Bezieher des Verlautbarungsblattes sind deshalb nicht
vorsteuerabzugsberechtigt. Einzelne Stücke des Verlautbarungsblattes sind
gegen Entrichtung des Verkaufspreises von öS 20,00 je Stück für das Jahr
2000 in der AMA erhältlich.
Ersatz für abgängige oder mangelhaft zugekommene Stücke des
Verlautbarungsblattes ist binnen drei Monaten nach dem Erscheinen
unmittelbar bei der AMA anzufordern. Nach Ablauf dieses Zeitraumes werden
Stücke des Verlautbarungsblattes ausnahmslos nur gegen Entrichtung des
Verkaufspreises abgegeben.
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